
Gemeinde Hallbergmoos 
Rathausplatz 1 
85399 Hallbergmoos 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

über die Ergebnisse der Kommunalen Wärmeplanung  
 

 
Die Gemeinde Hallbergmoos hat gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften die Erstellung 
einer kommunalen Wärmeplanung in Auftrag gegeben. Die Kommunale Wärmeplanung basiert 
auf dem Wärmeplanungsgesetz (WPG), welches eng verzahnt mit dem Gebäudeenergiegesetz 
(GEG) und so Teil der deutschen Energiewende ist. Dieses Gesetz verpflichtet alle Städte und 
Gemeinden, eine langfristige Strategie für die Wärmeversorgung zu entwickeln. Durch die 
Kommunale Wärmeplanung leisten wir einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und zur 
Reduzierung des CO Ausstoßes. Die Erstellung der Kommunalen Wärmeplanung wird über die 
Nationale Klimaschutzinitiative (NKI) (Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz) 
gefördert und vom Ingenieurbüro ecb – energie.concept.bayern. GmbH & Co. KG aus Bad 
Endorf umgesetzt. Der vorläufige Abschlussbericht zur Wärmeplanung wurde am 16. Dezember 
2025 erstellt. 

Im Rahmen der öffentlichen Auslegung nach § 7 Abs. 1 i.V.m. § 13 WPG erhalten interessierte 
Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit, sich zum Inhalt der Wärmeplanung zu äußern. 

Auslegung: 

Der vorläufige Abschlussbericht zur Kommunalen Wärmeplanung der Gemeinde Hallbergmoos 
vom 16. Dezember 2025 liegt im Rathaus der Gemeinde Hallbergmoos, Rathausplatz 1, 85399 
Hallbergmoos, Zimmer 2.09, 2. Etage, in der Zeit  
 

vom 17.12.2025 bis einschließlich 23.01.2026 
 
während folgender Zeiten (Montag bis Freitag, 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr, donnerstags zusätzlich 
von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr) öffentlich aus (barrierefrei). 
 
 
Stellungnahmen: 
Stellungnahmen können während dieser Frist schriftlich (Email: bauwesen@hallbergmoos.de) oder 
während der Dienststunden zur Niederschrift abgegeben werden. Alle fristgerecht eingegangenen 
Stellungnahmen werden geprüft und fachlich abgeklärt und bei Bedarf in der Kommunalen 
Wärmeplanung berücksichtigt. 
 
Internetbekanntmachung: 
Der Inhalt dieser Bekanntmachung und die auszulegenden Unterlagen sind auch im Internet 
unter Digitale Bekanntmachungen - Bekanntmachungen - Rathaus & Verwaltung - Bürger - 
Gemeinde Hallbergmoos und Kommunale Wärmeplanung - Planen, Bauen, Technik, Umwelt - 
Bürgerservice - Rathaus & Verwaltung - Bürger - Gemeinde Hallbergmoos veröffentlicht. 
 
Datenschutz: 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage des Art. 6 Abs. 1 
Buchstabe e (DSGVO) i. V. mit § 3 BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme 
ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung.  
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Hallbergmoos, den 16.12.2025 
Gemeinde Hallbergmoos 

Frank Zimmermann 
(Dipl.-Ing. FH) 
Abteilungsleiter 
Abteilung P – Planen, Bauen, Technik, Umwelt 

Digital über das Internet 

Digitale Bekanntmachungen - Bekanntmachungen - Rathaus & Verwaltung - Bürger - Gemeinde Hallbergmoos 

Beginn: digitale Bekanntmachung am 17.12.2025 – Datum Bekanntgabe und Unterschrift: 

Ende digitale Bekanntmachung am 23.01.2026 – Datum Abnahme und Unterschrift: 
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